
Die Stadt Rudolstadt verpachtet aud.an....Kr$i0-&. Sta^t Vflrtjand d p?
Bttdqlöt ad t ijtvör tr * <1 * l»Vor s * 0tt o S öhl l lln jg t Bud ola ta i t,.

ab :..,. ;l*.....0-fe.1?.QMi:-..:.i? .̂6 //? 5 *~ au£ d|e Dauer von ^ Jahren

in der Flur JRudolstadt S 12 '

«3E

belegene«.: Grundstück.e^Paraelle Nr. .JrM?/Jk?M.....StjC«....,»,19iS6/l4ia.. eto . feJOa tlüöfc«

mit Ca. 1.68.0.0 qm Flächeninhalt, :....zar.,.4»la .̂;..V.Oa.;;Il«Jl,.»g&r..t.fB..,,... :, L'..;.' '

für die jährliehe Pachtsuümie von• • • . . • • ..... ' ' • '
...'SCKIi.«.Qp ...:. .i .: RM;

. Reichsmark)

einschließlich Grundsteuer usw. unter folgeibd^n Bedingungen;
'

Das Pachtgeld ist'am 15. Oktober jeden Jahres im vorauf ftn die Stadthauptkasae der Stadt Rudolatadt 2U
zahlen; • * • • ' • > • ' ^ f

Für den FlaehetigehäU des verpachteten Grundstückes leistet die Stadt keine Gewähr.

' . -. , 3-
Der Pächter ist verpflichtet; .. . j .. .. ,

1. DEIS Pachtgrundstück pfleglich und nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu bearbeiten; -*

2. Aenderungen im Bestand der Bäume und Sträucher auf dem Pachtgrundstück nur mit Einwilligung der
Stadt vorzunehmen «nd sich keine abgängigen Bäume anzueignen, Wenn Bäume abgängig werden, hat
er dies der Stadtverwaltung unverzüglich anzuzeigen;

3. darüber au wachen, daß die Grenzmarken aufrecht erhalten werden und, wenn die Grenzen von den Nach-
barn beeinträchtigt werden sollten, der Stadtverwaltung davort sofort Anzeige zu machen. Ergibt sich
bei einer Prüfung, daß die vorhanden gewesenen Grenzsteine fehlen, so ist die Stadt berechtigt, sie auf
Kosten des Pächters wiederherstellen und wiedereinsetzen zu lassen; .

4. die auf dem .Grundstück befindlichen Gebäude, Einfriedigungen usw, auf seine Kosten itt ordnungsmäßigem
•Zustand zu erhalten; • ; ".

5. nach Beendigung des Pachtverhältnisses das Pachtgrundstück in ordnungsmäßigem Zustand an die Stadt
zurückzugeben.

4- • .
' Der Pächter ist zur Nutzung des Obstes — nicht — berechtigt.

5.
Die Stadt ist berechtigt;

i. den Pachtvertrag ohne Entschädigung des Pächters fristlos zu kündigen und über das Pachtgrundstück
anderweit zu verfügen,
a) wenn .der Pächter mit der Entrichtung des Pachtgeldes länger als zwei Wochen über die Verfallszeit

hinaus im Rückstand bleibt. Der Pächter muß in diesem Fall das Pachtgrundstück der Stadt zunick-
geben, \\fird bei einer etwa anderweitigen Verpachtung des Grundstückes eine geringere Pdchtsumme
erzielt, so ist der erste Pächter verpflichtet, den Ausfall für die ganze Pachtzeit sofort nach der er-
folgten anderweitigen Verpachtung zu decken, während ihm. ein etwaiger Ueberschuß nicht zugute
kommt. 'Der Pächter ist außerdem zur vollen Entschädigung der Stadt verpflichtet und verzichtet auf
jeden Ersatz etwa vorgenommener Verbesserungen;

b) wenn der Pächter das Pachtgrundstück ohne Genehmigung der Stadt ganz oder teilweise weiter-
verpachtet;

c) wenn der Pachtet' seinen Verpflichtungen aus § 3 dieses Vertrages nicht nachkommt; - - •
s. gegen entsprechenden NachlaB am Pachtgeld' den Vertrag ganz oder teilweise fristlos zu kündigen, wenn

während der Dauer der Pachtzeit das Pachtgrundstück ganz oder teilweise veräußert oder wenn es zu
städtischen oder Öffentlichen Zwecken gebraucht wird. Ein Nachlaß an Pachtgeld kommt nicht in Frage,
wenn das Pachtgrundstück noch abgeerntet werden kann;

. . . .. .. . - . . , .
-, -,?i W F»lle 4es Todes 'des Pächters den Pachtvertrag in der Weise zii kündigen, daB die Erben das Pach

- ----- gnindiitück der Stadt mit dem Ablauf des "auf dieKöndigung folgenden Pachtjahres zurückgeben müssen.
Er-Macht die Stadt von diesem Kündigung«- und Aufhebungsrecht Gebrauch, so ist sie zu irgendeinem

.,' satz des den -Beteiligten -hierdurch etwa verursachten Schadens nicht verpflichtet ~ : '• '. .' ' '

Änsöruch auf Minderung des Pachtpreises hat der Pächter in keinem Fall.

Das Pachtjahr lauft vom T. Oktober bis 30. September. ... ,

" ' ' " • - ':" " • „ . • . . . • • : . - ' - ' 8-
Hirisichtlich-der fälligen Pachtbeträge unterwirft sich der Pächter der Zwangsvollstreckung im VerwaltiiiiEs-

- wege (§ 147 II -Nr; '6 LV~ * - • • • •

•-Der Pächter erkennt;'ari,:das Pachtgrundstück rechtzeitig und nach den Bestimmungen"Dieses Vertrages';
- halten zu haben, .- - - - . _ XO« - . . : • : .

Gar tenhäuöoiieix dttrf enjf nur *nit Erlaubnis :der Bauve3?waltuög: erVich.^
werdeniSle müssen bei Beendigung dös Pachtverhältnisse^ ebeaöo w£i
Zäanev Wege und sonatige -Anlegen auf Verlengön des Vei-p Achter a be-
^ött^g^frerdeni-ohne daß^ der Pächter flafür eine :Entsb&Mi^tlg
langen kann, " ~

"Der Verpachtet:

Der JBürgermeister . v_^. .
_ Baaverwaltnng. - . . \ SferM: ? l • *• VOrSltZSUde J

fitcis- u. StatttoorbaiiS

fr.f
, . .

weiterer 8 ßärten eu EOO qw, erhSht »ich die
flSöho auf liäÄQabqia uad die Paöhtswnae alt »lykuas vom 1.
1947 ab'' ' »uJT 558.— MB. ' '

"
• '

Hudolstadt, äea; £9'.

Ber Stadtrat

1948


